
Deutscher Bundestag 
3. Wahlperiode 	

Drucksache 1974 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Dritten Gesetzes 

zur Änderung und Ergänzung des Bundesvertriebenengesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I  

Das Bundesvertriebenengesetz vom 19. Mai 1953 
(Bundesgesetzbl. I S. 201) in der Fassung vom 
14. August 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1215) wird wie 
folgt geändert und ergänzt: 

1. § 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3 

Sowjetzonenflüchtling 

(1) Sowjetzonenflüchtling ist ein deutscher 
Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehö-
riger, der seinen Wohnsitz oder ständigen Auf-
enthalt in der sowjetischen Besatzungszone oder 
im sowjetischen Sektor von Berlin nach der Be-
setzung verlassen hat, es sei denn, daß er 

a) dem in diesen Gebieten herrschenden 
politischen System in erheblicher oder 
verwerflicher Weise Vorschub gelei-
stet hat; 

b) in diesen Gebieten durch sein Verhalten 
gegen die Grundsätze der Rechtsstaat-
lichkeit oder Menschlichkeit verstoßen 
hat; 

c) sich in einer die Sicherheit oder die 
demokratischen Einrichtungen der Bun-
desrepublik und des Landes Berlin ge-
fährdenden Weise betätigt hat; 

d) eine auch nach rechtsstaatlicher Auffas-
sung strafbare Handlung begangen und 
im Zusammenhang mit dieser diese Ge-
biete verlassen hat, es sei denn, daß er 
aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen straffällig geworden ist. Nicht 
zu vertreten sind Gründe, die ihre Ur-
sache in einer politischen, religiösen 
oder weltanschaulichen Haltung oder 
einer notstandsähnlichen Zwangslage 
haben; 

e) diese Gebiete verlassen hat, um sich 
auf diese Weise zivilrechtlichen Schuld-
verpflichtungen zu entziehen. 

(2) Die zuständige oberste Landesbehörde 
oder die von ihr beauftragte Stelle kann zur Ver-
meidung unbilliger Härten zulassen, daß von der 
Anwendung der Bestimmungen des Absatzes 1 
Buchstaben a und c für Personen abgesehen wird, 
deren späteres politisches Verhalten in der so-
wjetischen Besatzungszone oder im sowjetischen 
Sektor von Berlin dieses rechtfertigt. 

(3) § 1 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 Nr. 4 bis 6, 
Abs. 3 und 4 ist sinngemäß anzuwenden." 

2. § 11 erhält folgende Fassung: 

„§ 11 

Ausschluß bestimmter Personengruppen 

(1) Rechte und Vergünstigungen als Vertrie-
bener kann nicht in Anspruch nehmen, wer 
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1. nach dem 31. Dezember 1937 erstmalig 
Wohnsitz in einem in das Deutsche 
Reich eingegliederten, von der deut-
schen Wehrmacht besetzten oder in 
den deutschen Einflußbereich einbezo-
genen Gebiet genommen und dort die 
durch die nationalsozialistische Ge-
waltherrschaft geschaffene Lage aus-
genutzt hat oder 

2. im Vertreibungsgebiet oder in der 
sowjetischen Besatzungszone oder im 
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin 
durch sein Verhalten gegen die Grund-
sätze der Menschlichkeit oder Rechts-
staatlichkeit verstoßen hat. 

(2) Rechte und Vergünstigungen als Sowjet-
zonenflüchtling kann nicht in Anspruch nehmen, 
wer 

1. sich nach Verlassen der in § 3 Abs. 1 
genannten Gebiete in einer ,die Sicher-
heit oder die demokratischen Einrich-
tungen der Bundesrepublik und des 
Landes Berlin gefährdenden Weise be-
tätigt hat oder betätigt, oder 

2. ohne wichtigen Grund seinen Wohn-
sitz oder ständigen Aufenthalt aus 
dem Geltungsbereich 'dieses Gesetzes 
in die in § 3 Abs. 1 genannten Gebiete 

verlegt hat und von dort ohne wichti-
gen Grund wieder in den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes zurückkehrt (Zo-
nenpendler)." 

3. § 100 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

,4. § 301 a Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Aus dem Härtefonds (§ 301) sollen 
insbesondere auch Sowjetzonenflüchtlinge im 
Sinne des § 3 des Bundesvertriebenengeset-
zes und diesen nach § 4 des Bundesvertriebe-
nengesetzes gleichgestellte Personen berück-
sichtigt werden, es sei denn, daß sie gemäß 
§ 13 des Bundesvertriebenengesetzes Rechte 
und Vergünstigungen nicht mehr in An-
spruch nehmen können."' 

Artikel II 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsge-
setzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I. S. 1) 
auch im Land Berlin. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Bonn, den 28. Juni 1960 

Ollenhauer und Fraktion 


